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Gesetzentwurf zur Einführung der Eigenverantwortlichen Schule

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach unserer Kenntnis werden Sie im letzten Plenum vor der Sommerpause über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung – Drs. 15/2824 - abstimmen.
Der uns vorliegende Entwurf des Gesetzes zur Einführung der Eigenverantwortlichen Schule in
der Fassung der Vorlage 38 des Gesetz- und Beratungsdienstes nimmt der Gesamtkonferenz
im Vergleich zu vorherigen Fassungen fast alle Rechte.

Der Schulhauptpersonalrat lehnt den vorliegenden Gesetzentwurf ab, da er den an der Schule
Tätigen so gut wie alle Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte versagt.

Geradezu absurd ist es, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und Pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schulvorstand im Gegensatz zu den weiteren Schul-
vorstandsmitgliedern von der Gesamtkonferenz gewählt werden sollen, somit auch von den
Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und Schüler. Es wird den Lehrkräften also auch noch
verweigert, ihre Vertreterinnen und Vertreter eigenverantwortlich zu wählen.

Im Übrigen verweisen wir auf die einstimmig verabschiedete Stellungnahme des Schulhaupt-
personalrates zur ersten Entwurfsfassung der Gesetzesnovelle, die wir Ihnen zur Kenntnis bei-
fügen.

Mit freundlichem Gruß

Udo Liu
Vorsitzender


